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Berufsbezeichnung und akademische Grade

Weniger

Bewerten Sie diese Mitteilung:



Liebe Studierende,

noch immer erreichen uns Anfragen zum Thema Berufsbezeichnung. Uns ist klar, dass ein

juristisch nicht geklärtes Problem bei dem ein oder anderen zu Unsicherheit führt. Deshalb

möchte ich Ihnen den Unterschied zwischen akademischem Grad und Berufsbezeichnung

verdeutlichen und auf vorliegende Beschlüsse/Gesetze zu dieser Thematik hinweisen.

Generell müssen wir zwischen der Berufsbezeichnung und dem akademischen Grad

unterscheiden.

Akademische Grade (Bachelor, Master etc.) erwerben Sie mit Abschluss eines

entsprechenden staatlich anerkannten und akkreditierten Studiums. An der Euro FH

erwerben Sie im Studiengang Wirtschaftspsychologie den akademischen Grad Master of

Science. Diesen akademischen Grad können Sie führen. Nach einem Beschluss der

Kultusministerkonferenz (KMK) vom 10.10.2003 dürfen Sie den akademischen Grad nur

ohne fachliche Zusätze führen, d.h. Master of Science oder M.Sc. Beschluss der

KMK: „Fachliche Zusätze zu den Abschlussbezeichnungen sind ausgeschlossen“ (nachzulesen

unter KMK Beschluss „Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von

Bachelor- und Masterstudiengängen“ S.7):

http://www.kmk.org/dokumentation/veroeffentlichungen-beschluesse/wissenschafthochschule.html#c7211

Die fachlichen Informationen sind Bestandteil Ihrer Abschlussunterlagen und können z.B. in

einem Kurz-CV genannt werden. Denkbar wäre hier:

Akademischer Grad: Master of Science (M.Sc.)

Studiengang:



Wirtschaftspsychologie



Die Berufsbezeichnung Wirtschaftspsychologe ist wiederum etwas anderes. Es gibt

geschützte Berufsbezeichnungen, die man nur nach entsprechender Ausbildung führen darf.

Den häufiger zitierten Text im Strafgesetzbuch, Paragraph §132 zum Thema „Mißbrauch von

Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen“ können Sie im Internet nachlesen

(http://dejure.org/gesetze/StGB/132a.html). Unser Präsident, Herr Professor Tegen, hat

eine Stellungnahme zu dem Thema und speziell zur Interpretation des Paragraph §132 des

Strafgesetzbuches verfasst (s.u.). Als Jurist kann er Ihnen den juristischen Sachverhalt

deutlich besser erläutern als ich.

Als Hochschule verleihen wir akademische Grade. Im Studiengang Wirtschaftspsychologie

erwerben Sie nach erfolgreichem Abschluss den Master of Science (M.Sc.), den Sie führen

dürfen. Den fachlichen Zusatz „Wirtschaftspsychologie“ sollten Sie laut KMK-Beschluss nicht

mit dem akademischen Grad führen. Dies gilt in gleicher Weise für alle akademischen Grade

aller Hochschulen in Deutschland.



Welche Berufsbezeichnung Sie führen, hängt von Ihrem ausgeübten Beruf und Ihrer

Qualifikation ab. Wir raten Ihnen dringend davon ab, sich Psychologe zu nennen, weil Sie

kein klassisches fünfjähriges Psychologiestudium absolviert haben. Ob Sie sich

Wirtschaftspsychologe nennen oder nicht, müssen Sie entscheiden. Lesen Sie dazu bitte

auch die juristische Stellungnahme unseres Präsidenten.

Ich hoffe, dass Sie mit unseren Beiträgen genug Informationen erhalten haben, um selbst zu

entscheiden, was Sie auf Ihre Visitenkarte schreiben möchten.

Herzliche Grüße

Gudrun Glowalla

Stellungnahme von Professor Thomas Tegen, Präsident der Euro FH



Nach § 132a Abs. 2 StGB stehen die im Absatz 1 genannten Bezeichnungen, akademischen

Grade, Titel, Würden, Uniformen, Amtskleidungen oder Amtsabzeichen solchen gleich, die

ihnen zum Verwechseln ähnlich sind. Ausgenommen hiervon sind nach der einschlägigen

Kommentierung (Hohmann in Münchener Kommentar zum StGB, 2. Aufl. 2012, § 132a, Rdnr.

16) sonstige Berufe, wie etwa der des Gastwirts, Künstlers, Musikdirektors und Fabrikanten,

die nicht mit öffentlich rechtlichen Befugnissen ausgestattet sind oder keine besonders

verantwortliche Funktion im sozialen Gemeinwesen begründen und keine bestimmte

Ausbildung voraussetzen. Gleiches gilt für die Bezeichnungen „Wirtschaftsberater“ oder

„Betriebsberater“ (Hohmann, ebenda, Rdnr. 23). Ob diese Ausnahme auch für die

Bezeichnung Wirtschaftspsychologe gilt, ist bisher in der einschlägigen Literatur und auch in

der Rechtsprechung nicht geklärt. Nach unserer Auffassung dürfte die Verwendung dieser

Bezeichnung nicht von dem Anwendungsbereich des § 132a StGB erfasst sein, da der Beruf

des Wirtschaftspsychologen nicht mit öffentlich-rechtlichen Befugnissen ausgestattet ist und

weder eine besondere Verantwortung im sozialen Gemeinwesen begründet noch eine

bestimmte Ausbildung voraussetzt. So kann als Wirtschaftspsychologe auch tätig sein, wer

ein betriebswirtschaftliches Studium absolviert hat und sich eine zusätzliche Kompetenz in

den Grundlagen der Psychologie erworben hat. Zumindest dürfte es evident sein, dass für

den Beruf des Wirtschaftspsychologen ein ganz bestimmtes Studium nicht erforderlich ist.

Ferner beschränkt bereits der Wortlaut des Gesetzes in § 132a StGB seine Anwendung auf

die Tätigkeit als psychologischer Therapeut. Dies rechtfertig den Umkehrschluss, dass

nämlich Berufe außerhalb der therapeutischen Tätigkeit zumindest dann nicht von § 132a

StGB erfasst sind, wenn durch ihre Bezeichnung nicht eine zum Verwechseln ähnliche

Bezeichnung mit dem des Therapeuten einhergeht. Dies ist bei der Bezeichnung

Wirtschaftspsychologe nur schwer denkbar.

Fazit: Wir verleihen Ihnen die akademische Bezeichnung (Bachelor of Arts oder Master of

Science), die Sie nach der Verleihung tragen und verwenden dürfen. Eine Berufsbezeichnung

verleihen wir nicht. Ob Sie sich zusätzlich als Wirtschaftspsychologe bezeichnen, obliegt

Ihnen damit selbst. Nach unserer Rechtsauffassung verstößt die Verwendung der

Berufsbezeichnung Wirtschaftspsychologe nicht gegen § 132a StGB. Wir übernehmen für

diese Ansicht allerdings weder eine Gewähr noch eine Haftung, da diese Frage weder in der

einschlägigen Literatur noch in der Rechtsprechung entschieden ist und es sich insoweit bei

unserer Auffassung um eine individuelle Meinung unserer Hochschule handelt, die wir nach

sorgfältiger Prüfung gebildet haben. Sofern Sie folglich die Bezeichnung

Wirtschaftspsychologe verwenden, tun Sie dies auf eigenes Risiko.



xxx, Mo. 26.01.2015 10:37

Die Auskunft von den beiden Professoren hilft an dieser Stelle nur sehr begrenzt weiter.

Sicherlich ist es legitim, sich als Hochschule dazu nicht zu äußern, ob die Bezeichnung

„Wirtschaftspsychologe“ juristisch einwandfrei ist, da keine Rechtsprechung hierzu besteht.

Andererseits ist die Frage dennoch evident, wie sich die Absolventen denn nun bezeichnen

dürfen. In Deutschland existiert in den Köpfen nicht die formaljuristische Trennung zwischen

akademischen Grad und Beruf. Die Frage ist oftmals, „Was bist Du denn?“ und nicht

„Welchen akademischen Grad hast Du denn?“. Auch wenn ich die Frage beantwortet habe,

welchen akademischen Grad ich habe, wird darauf die Frage folgen „Und was bist Du dann?“

Insofern machen Sie es sich, Frau Prof. Glowalla und Herr Prof. Tegen etwas zu einfach.

„Wirtschaftspsychologie“ ist ein Studienbereich, welcher derzeit an sehr vielen Hochschulen

angeboten wird, und deutlich monetarisiert wird. Insofern dürfte der Anteil derer, die bei der

Frage der Berufsbezeichnung in der Luft hängen, in Deutschland in den nächsten Jahren sehr

hoch sein.

Mein Lösungsvorschlag zielt auf folgendes ab:

1. Diskussion der Euro-FH in Ihren Gremien und mit den Berufsverbänden der Psychologen

über die rechtlich einwandfreie Berufsbezeichnung der Absolventen dieses Studiengangs.

2. Einholung eines Rechtsgutachtens zu dieser Fragestellung innerhalb der Hochschulen, die

dieses Studium anbieten bzw. der im Fernunterrichts-Verband angeschlossenen Hochschulen.

3. Umbenennung der akademischen Abschlussbezeichung, die von Ihrer Hochschule

verliehen wird. Nicht-konsekutive und weiterbildende Mastergrade bieten hierzu durchaus die

Möglichkeit, den Mastergrad so zu gestalten, dass der studierte Beruf erkennbar ist, z.B. als

„Master in Business Psychology (MBP)“. Dieses wäre m.E. der eleganteste und juristisch zu

präferierende Weg.

M. E. werden die Berufsverbände der Psychologen/Psychotherapeuten gegen diejenigen

massiv juristisch vorgehen, die sich „Wirtschaftspsychologe“ nennen. Da Psychologen

berufsrechtliche und eindeutige finanzielle Interessen haben, sich deutlich abzugrenzen,

werden hier entsprechende juristische Verfahren sicherlich angestrebt. Hierfür wird dann für

denjenigen, der sich „Wirtschaftspsychologe“ nennt, ein sehr guter Rechtsschutz vonnöten

sein, da die Verbände diese vermutlich bis zum Bundesgerichtshof bzw.

Bundesverfassungsgericht führen werden (vgl. dies bei der Abschlussbezeichnung „DiplomWirtschaftsjurist (FH)“ sowie deren Möglichkeiten, juristisch beraten zu dürfen).

Ich würde mich freuen, wenn Sie dem entgegnen.

P.S.: Welche Berufsverbände existieren für M.Sc., die Wirtschaftspsychologie studiert haben?

Wer nimmt dies ggf. auf?
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